
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der
Verteidigung

65. Abgeordnete
Sevim Dağdelen
(DIE LINKE.)

Wie hoch waren die Gesamtkosten einschließlich 
der einsatzbedingten Zusatzausgaben in der 
19. Wahlperiode für Einsätze, an denen sich die 
Bundeswehr auf Grundlage einer Mandatierung 
(durch Deutschen Bundestag und Kabinettbe-
schluss) beteiligt hat (bitte die Gesamtkosten so-
wie auch die Kosten getrennt nach den jeweiligen 
Einsätzen auflisten; sofern eine endgültige Aus-
wertung noch nicht erfolgt ist, bitte die vorläufi-
gen Zahlen zum aktuellsten Stichtag angeben), 
und in welcher Höhe wurden in der 19. Wahlpe-
riode Kriegswaffen von Unternehmen aufgrund 
zuvor erteilter Genehmigungen tatsächlich ausge-
führt (bitte den Gesamtwert sowie auch die jewei-
ligen Werte für die zehn wertmäßigen Hauptemp-
fängerländer angeben; sofern eine endgültige 
Auswertung noch nicht erfolgt ist, bitte die vor-
läufigen Zahlen zum aktuellsten Stichtag ange-
ben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn
vom 22. September 2021

Die Auslandseinsätze der Bundeswehr werden prinzipiell aus den origi-
nären Titeln des Einzelplans 14 finanziert. In Kapitel 1401 Titelgrup-
pe 08 (Maßnahmen der Bundeswehr im Zusammenhang mit internatio-
nalen Einsätzen) sind dabei lediglich die sogenannten einsatzbedingten 
Zusatzausgaben veranschlagt. Das sind diejenigen Ausgaben, die auf-
grund der Teilnahme der Bundeswehr an konkreten Einsätzen speziell 
mit Blick auf diese geleistet werden.
Die erbetene Angabe der Gesamtkosten ist in Ermangelung einer allge-
meingültigen Definition des Begriffs Einsatzkosten nur in Form der ein-
satzbedingten Zusatzausgaben möglich. Ein darüber hinaus gehendes 
Verständnis des Begriffs Einsatzkosten und damit auch der Gesamtkos-
ten der Einsätze der Bundeswehr wäre zudem nicht sachgerecht, da die 
über die einsatzbedingten Zusatzausgaben hinaus gehenden Ausgaben 
den Einsätzen nicht unmittelbar zuordenbar sind. Beispielsweise ist die 
Besoldung der im Einsatz befindlichen Soldatinnen und Soldaten nicht 
vollumfänglich den einsatzbedingten Ausgaben zuzurechnen. Einsatzbe-
dingt sind nur die aufgrund des Einsatzes zusätzlich gezahlten Besol-
dungsanteile (beispielsweise der Auslandsverwendungszuschlag), nicht 
jedoch jene, die auch bei Ausübung des regulären Inlandsdienstes ge-
zahlt worden wären.
Über die Zusatzausgaben für Maßnahmen der Bundeswehr im Zusam-
menhang mit internationalen Einsätzen wird der Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages jährlich durch das Bundesministerium der Ver-
teidigung unterrichtet. In diesen Berichten erfolgt eine detaillierte Dar-
stellung der Ausgaben im Hinblick auf die einzelnen Einsätze. Insoweit 
wird für die Jahre 2017, 2018, 2019 und 2020 auf die Bundestagsdruck-
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sachen 19/0138, 19/3350, 19/5826 und 19/8564 des Haushaltsausschus-
ses des Deutschen Bundestages verwiesen.
Die nachfolgende Übersicht enthält die Aufstellung der Zusatzausgaben 
für Maßnahmen der Bundeswehr im Zusammenhang mit internationalen 
Einsätzen im Haushaltsjahr 2021 mit Stand vom 14. September 2021.

Einsatz Zusatzausgaben
in Mio. Euro
(gerundet)

Querschnitt  44,5
UNMISS   0,6

EU NAVFOR, ATALANTA  11,5
KFOR   5,0
ISAF   0,5

EUFORALTHEA**   2,7
UNIFIL  14,8

UNAMID*   0,0
EUTM SOMALIA**   1,7

MINUSMA 233,2
EUTM MALI  51,6

Resolute Support 217,6
AusbUstg IRAK*   0,0

EUNAVFOR MED   0,8
MINURSO   0,1

Counter Daesh/Capacity Building Iraq  47,9
SEA GUARDIAN   0,4

EUTM RCA**   3,4
NATO Mission Iraq – NMI***   1,4

UNMHA*   0,0
EUNAVFORMED IRINI   6,2

MilEvakOp AFG   0,1
Summe der Zusatzausgaben im

Zusammenhang mit internationalen
Einsätzen

644,0

Summe der Zusatzausgaben für Einsätze 
mit Mandat des Deutschen Bundestages 

oder Kabinettbeschluss

634,8

* Zusatzausgaben geringer als 50.000 Euro.
** Deutschland beteiligt sich an dem Einsatz lediglich in finanzieller Hinsicht über seinen 
Beitrag zu den gemeinsamen Kosten für EU-geführte Militäreinsätze. Für den Einsatz liegt 
kein Bundestagsmandat oder Kabinettbeschluss vor.
*** Deutschland beteiligt sich an dem Einsatz lediglich in finanzieller Hinsicht über sei-
nen Beitrag zu den gemeinsamen Kosten für NATO-geführte Militäreinsätze. Für den Ein-
satz liegt kein Bundestagsmandat oder Kabinettbeschluss vor.

Der Wert der tatsächlichen Ausfuhren von Kriegswaffen wird durch
das Statistische Bundesamt erhoben. Dazu verwendet das Statistische 
Bundesamt Anmeldungen von Unternehmen zur Außenhandelsstatistik 
(Zoll- und Intrastat-Anmeldungen). Es ist davon auszugehen, dass diese 
Anmeldungen – z. B. im Zusammenhang mit der Lieferung von Mate-
rialpaketen – auch Waren umfassen, denen keine Kriegswaffeneigen-
schaft zukommt. Die Daten können Revisionen unterliegen. Die Bun-
desregierung weist darauf hin, dass die Erteilung einer Genehmigung 
und die tatsächliche Ausfuhr der Güter aufgrund der Laufzeiten der Ge-
nehmigungen in unterschiedliche Kalenderjahre und damit auch in un-
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terschiedliche Berichtszeiträume fallen können. Sie weist zudem darauf 
hin, dass eine rein zahlenmäßige Betrachtung aufgrund von Genehmi-
gungswerten bzw. der gemeldeten Werte von tatsächlichen Ausfuhren 
eines Berichtszeitraums kein taugliches Mittel für die Beurteilung der 
Restriktivität der Rüstungsexportpolitik ist.
Die tatsächlichen Ausfuhren von Kriegswaffen aus der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 2021 sind dem Statistischen Bundesamt nach ge-
genwärtigem Stand für die Berichtsmonate Januar bis einschließlich Juli 
2021 bekannt. Die angegebenen Werte beziehen sich daher auf den Zeit-
raum Oktober 2017 bis einschließlich Juli 2021. Bei der Außenhandels-
statistik handelt es sich um eine Monatsstatistik.
Der Gesamtwert der für die in der 19. Legislaturperiode bis einschließ-
lich Juli 2021 getätigten Anmeldungen von tatsächlichen Ausfuhren von 
Kriegswaffen beträgt 4.506.933.000 Euro. In Bezug auf die Gesamtwer-
te der Anmeldungen tatsächlicher Ausfuhren von Kriegswaffen in die 
zehn Empfängerländer, für die im Zeitraum Oktober 2017 bis ein-
schließlich Juli 2021 die höchsten Werte angemeldet wurden, wird für 
das Jahr 2018 auf die Angaben im Bericht der Bundesregierung über 
ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2018 ver-
wiesen. Für den übrigen fragegegenständlichen Zeitraum ergibt sich der 
jeweilige Gesamtwert für die angefragten Länder – gegliedert nach den 
fragegegenständlichen Empfängerstaaten – aus der nachstehenden Ta-
belle. Diese Angaben beinhalten auch die bereits in den Rüstungsexport-
berichten der Bundesregierung in den Jahren 2017, 2019 und 2020 ent-
haltenen bzw. veröffentlichten Werte für tatsächliche Ausfuhren von 
Kriegswaffen.

Land Statistischer Wert
in Tausend Euro

Ägypten 1.058.930
Italien   163.697
Israel *

Litauen   160.070
Niederlande   166.364
Österreich    98.541

Saudi-Arabien *
Singapur    95.235
Türkei *

Vereinigtes Königreich   190.734

Eine zur Veröffentlichung bestimmte Antwort der Bundesregierung zu 
den in der Tabelle mit * markierten Einzelangaben – hier handelt es sich 
um vorläufige Zahlen – könnte eine Re- Identifizierung betroffener Un-
ternehmen ermöglichen. Diese Einzelangaben können nicht in offener 
Form erfolgen. Die Einstufung als Verschlusssache mit dem Geheimhal-
tungsgrad VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH ist im vorlie-
genden Fall im Hinblick auf das Staatswohl erforderlich. Nach § 2 Ab-
satz 2 Nummer 4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiel-
len Geheimschutz (Verschlusssachenanweisung – VSA) vom 10. August 
2018 sind Informationen, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte für die 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder 
nachteilig sein kann, entsprechend einzustufen. Daher wird für diesen 
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Antwortteil auf die als VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
eingestufte Anlage verwiesen.*

66. Abgeordnete
Katharina Dröge
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wird das Bundesministerium der Verteidigung 
seiner Tochtergesellschaft, der BwFuhrparkSer-
vice GmbH erlauben, Tarifverhandlungen mit der 
Gewerkschaft ver.di für die Fahrerinnen und Fah-
rer des Fahrdienstes des Deutschen Bundestages 
aufzunehmen, und wenn nein, warum nicht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn
vom 22. September 2021

Die Gewerkschaft ver.di hat die Geschäftsführung der BwFuhrparkSer-
vice GmbH aufgefordert, Verhandlungen über einen Tarifvertrag aufzu-
nehmen. Die Bundesministerin der Verteidigung hat in diesem Kontext 
stets betont, dass sie grundsätzlich für eine Tarifierung in den Unterneh-
men mit unmittelbarer Mehrheitsbeteiligung eintritt, die in den Zustän-
digkeitsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung fallen. Dabei 
gelte es jedoch, die individuelle Situation des jeweiligen Unternehmens 
einschließlich der einschlägigen Branchenspezifika zu beachten.
Letztlich ist die Tarifierung ein Thema für alle Bundesressorts, die für 
insgesamt über 50 Bundesunternehmen (mit unmittelbarer Mehrheitsbe-
teiligung des Bundes) bzw. Unternehmen in der Rechtsform einer An-
stalt des öffentlichen Rechts mit einer großen Bandbreite unterschied-
licher Vergütungsregelungen verantwortlich zeichnen. Das Spektrum 
reicht hier von Unternehmen ohne kollektive Regelungen über solche 
mit Betriebsvereinbarungen bis hin zu Ressorts mit Haustarifverträgen 
oder zum Teil auch Verbandstarifverträgen.
Die Belange der Beschäftigten der BwFuhrparkService GmbH werden 
sehr ernst genommen. Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird des-
halb mit Blick auf eine für alle Seiten tragbare Vergütungsstruktur auch 
weiterhin im gewohnt engen Austausch mit den Vertretungen der Be-
schäftigten bleiben. Sie hat mit dem Gesamtbetriebsrat als Arbeitneh-
mervertretung aller Beschäftigten zuletzt im April 2021 einstimmig eine 
Gesamtbetriebsvereinbarung geschlossen, die seit Mai 2021 die soziale 
Absicherung der Beschäftigten rechtlich verbindlich regelt. Diese hat zu 
einer deutlichen Gehaltssteigerung für die Fahrerinnen und Fahrer im 
Fahrdienst für den Deutschen Bundestag geführt.

* Die Bundesregierung hat einen Teil der Antwort als „VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ eingestuft.
Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden.

Drucksache 19/32556 – 52 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Vorabfassung - w
ird durch die lektorierte Version ersetzt.




